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AG Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Wohngemeinnützigkeit: Meilenstein
für bezahlbaren Wohnraum -
Jahressteuergesetz 2024
Bernhard Daldrup, wohnungspolitischer Sprecher:

Die erneute Einführung der Wohngemeinnützigkeit gehört zu den erklärten
Zielen der Koalition. Für die "Neue Wohngemeinnützigkeit" (NWG) wurden
jetzt  im  Jahressteuergesetz  2024  wichtige  steuerliche  Voraussetzungen
geschaffen.  Die  Wiedereinführung  der  NWG  unterstützt  die  Schaffung  und
Sicherung  dauerhaft  bezahlbaren  Wohnraums  in  Deutschland.

„Die  Neue  Wohngemeinnützigkeit  stützt  sich  grundsätzlich  auf  zwei  Säulen:  die
steuerliche Entlastung der Unternehmen und die Förderung von Investitionen. Mit der
Erweiterung  der  Abgabenordnung  schaffen  wir  die  steuerliche  Grundlage,  um
gemeinnützige  Wohnungsunternehmen  gezielt  zu  entlasten.

Die Förderung von Investitionen muss als nächster Schritt erfolgen, um Unternehmen
den Start oder den Übergang in die NWG zu erleichtern. Auch wenn dies gegenwärtig
noch  nicht  erfolgt,  ist  mit  der  Änderung  der  Abgabenordnung  eine  der  beiden
Voraussetzungen erfolgreich geschaffen.

Die NWG ermöglicht  jetzt  gemeinnützigen Organisationen,  dauerhaft  Wohnraum zu
vergünstigten  Mieten  anzubieten  und  so  insbesondere  Haushalten  mit  geringen
Einkommen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu verschaffen.  Auch der  Betrieb  von
Einrichtungen  für  Nahversorgung  sowie  Versorgungsinfrastruktur  ist  berücksichtigt.
Dadurch  entsteht  eine  gesunde  Mischung  aus  Wohn-  und  Geschäftsnutzung,  die
lebenswerte  und  lebendige  Stadtviertel  fördert.  Überdies  wurde  auf  bürokratische
Einkommensprüfungen verzichtet und eine gute soziale Mischung in den Quartieren
dauerhaft ermöglicht.

Die steuerlichen Anpassungen sehen eine Erweiterung des Katalogs gemeinnütziger
Zwecke  in  der  Abgabenordnung  vor,  wodurch  die  Wohngemeinnützigkeit  als
förderungswürdig anerkannt wird. Unternehmen, die diesen Status erlangen, profitieren
unter anderem von einer Befreiung von der Körperschaftsteuer. Durch die steuerliche
Entlastung wird das Engagement sozial  orientierter  Unternehmen im Wohnungsbau
gestärkt.  Die  Änderungen geben das  eindeutige Signal:  Die  Einführung der  Neuen
Wohngemeinnützigkeit ist gewollt – und sie wird umgesetzt.“
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